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§ 8 FK-V Ausbildungsteilnahme
 FK-V - Fachkenntnisnachweis-Verordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.08.2025

1. (1)Zu folgenden Ausbildungsgebieten dürfen Ausbildungseinrichtungen nur Personen als Kursteilnehmer/innen

zulassen, die bereits über einen anderen, nachfolgend angeführten Nachweis von Fachkenntnissen verfügen:

1. 1.Führen von Sonderkranen: Nachweis der Fachkenntnisse für das Führen von sonstigen Lauf-, Bock- und

Portalkranen, Säulendreh- und Wandschwenkkranen,

2. 2.Durchführung von Tiefbohrlochsprengarbeiten, Sprengarbeiten in heißen Massen oder

Lawinenauslösesprengarbeiten: Nachweis der Fachkenntnisse für die Durchführung allgemeiner

Sprengarbeiten,

3. 3.Durchführung von Sprengarbeiten unter Wasser: Nachweis der Fachkenntnisse für die Durchführung

allgemeiner Sprengarbeiten sowie für die Durchführung allgemeiner Taucharbeiten,

4. 4.Lawinenauslösesprengarbeiten vom Hubschrauber: Nachweis der Fachkenntnisse für die Durchführung

allgemeiner Sprengarbeiten sowie für Lawinenauslösesprengarbeiten.

2. (2)Zu Ausbildungen für Vorbereitungs- und Organisationsarbeiten betreffend Arbeiten unter Hochspannung

dürfen Ausbildungseinrichtungen nur Elektrofachkräfte im Sinn der ÖVE-EN 50110-1 (EN 50110-2-100

eingearbeitet) als Kursteilnehmer/innen zulassen.

3. (3)Vor Beginn der Ausbildung zur Durchführung von Taucharbeiten ist die gesundheitliche Eignung der

Kursteilnehmer/innen durch Bestätigung eines Arztes/einer Ärztin, der/die zur selbständigen Ausübung des

ärztlichen Berufs im Sinne des Ärztegesetzes 1998, BGBl. I Nr. 169/1998, berechtigt ist und eine Ausbildung auf

dem Gebiet der Tauch- und Hyperbarmedizin abgeschlossen hat, nachzuweisen.

4. (4)Die Anwesenheitspflicht während der Ausbildung kann hinsichtlich der Vermittlung der jeweils in Betracht

kommenden Rechtsvorschriften, Richtlinien und Normen des jeweiligen Ausbildungsgebiets laut Anhang bis zu

jeweils maximal einem Drittel der Unterrichtseinheiten durch Selbststudium ersetzt werden, wobei

Präsenzphasen und Selbststudium aufeinander folgend abzuwechseln haben.
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